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5. Anhang 
 
5.1 Kontaktdaten von Hilfsangeboten und Krisendiensten 
 
Kreiskirchliche Beauftragte für Prävention und Intervention: 
Carola Meister, Telefon 030 83 90 92 201 
Georgia Washington, Telefon 030 83 90 92 202 
praevention@kirchenkreis-steglitz.de 
https://www.kirchenkreis-steglitz.de/praevention 
 
Unabhängiges Beratungstelefon der EKBO zur Hilfe bei sexualisierter Gewalt für 
• Betroffene Menschen 
• Erwachsene, die in ihrer Kindheit Missbrauch erlebt haben 
• Angehörige und Menschen aus dem sozialen Umfeld von Betroffenen 
• Fachkräfte, denen Kinder und Jugendliche täglich anvertraut sind 
• Menschen, die einen Verdacht haben und sich beraten lassen möchten 

 
Telefon 030 24344 199 
beratungundhilfe@ekbo.de 
Montag 9–11 Uhr und Mittwoch 15–17 Uhr (AB außerhalb dieser Zeiten) 
Die Telefonnummer der Anrufenden wird nicht angezeigt. 
 
Krisendienst Kinderschutz des Jugendamtes Steglitz-Zehlendorf:  
Die Mitarbeitenden der Jugendämter sind verpflichtet, allen Mitteilungen, die auf eine 
mögliche Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen hinweisen, nachzugehen. 
Diese Mitteilungen können auch anonym erfolgen. Gesetzliche Grundlage hierfür ist  
Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz und das Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder – und 
Jugendhilfe, hier im Besonderen §8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr- 
dung. Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen können sich auch direkt 
an die Jugendämter und Notdienste wenden und um Beratung und Inobhutnahme bitten! 
Telefon (030) 90299 5555, Montag bis Freitag von 8–18 Uhr. 
 
Rund – um – die Uhr sind folgende Notdienste zu erreichen: 
Berliner Hotline Kinderschutz:              030 610066 
Kindernotdienst:                                     030 610061      
Jugendnotdienst:                                   030 610062       
Mädchennotdienst:                                030 610063       
 
Mehr unter: https://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de 
  

mailto:praevention@kirchenkreis-steglitz.de
https://www.kirchenkreis-steglitz.de/praevention
https://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/
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Weitere Notfallkontakte 
Kinder- und Jugend-Kummertelefon: 0800 116 111 oder 0800 111 0 333 
Eltern-Kummertelefon Eltern:  0800 111 0 550 
Telefonseelsorge: 0800 111 0 -111 oder -222 
Hilfeportal sexualisierter Missbrauch: 0800 22 55 530 
Berliner Krisendienst: 030 390 63 60 
Hilfe bei Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016 oder 030 611 03 00 
Muslimische Seelsorge: 030 44 35 09 821 
Hilfetelefon Rituelle Gewalt: 0800 30 50 750 
Seniorentelefon: 0800 47 08 090 
Hilfetelefon Schwangere in Not: 0800 40 40 020 
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5.2 Verhaltensampel 
 
Dieses Verhalten wird nicht geduldet und führt zu Konsequenzen 
 

• Verletzung der Aufsichtspflicht 
• Missachtung der Intimsphäre 
• Intim anfassen/küssen 
• Zwingen, verletzen, schlagen, schubsen, schütteln 
• Strafen 
• Angst machen, bedrohen 
• Anschreien, anschnauzen, beschimpfen 
• Vorführen, diskriminieren, stigmatisieren, missachten, auslachen 
• Bevorzugen einzelner Personen (z.B. durch Geschenke) 
• Wenig  bekleidet oder nackt rumlaufen (z.B. bei Sommerfreizeiten) 
• Sexualisierte Sprache benutzen 
• Nichteinhaltung des Datenschutzes 
• Filme und Fotos von Schutzbefohlenen ohne Zustimmung der Abgebildeten ins  
• Internet stellen 

 
 
Dieses Verhalten ist unangemessen und erfordert Reflexion 
 

• Laut auf andere einreden 
• Sozialer Ausschluss 
• Filme und Fotos mit Erlaubnis der Abgebildeten, aber ohne Reflexion der 

Angemessenheit ins Internet stellen (z.B. Fotos von Jugendlichen in knapper 
Badebekleidung oder bei Partys mit Alkohol) 

• Nicht beachten/links liegen lassen 
• Menschen nicht ausreden lassen 
• Verabredungen nicht einhalten 
• unreflektierte Nähe (z.B. ungefragtes Umarmen) 
• Auskitzeln mit Festhalten 
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Dieses Verhalten fördert ein achtsames Miteinander und beugt  
Grenzüberschreitungen vor 
 

• Emphatisches Handeln 
• Selbst Vorbild sein, authentisch leben 
• Verlässliche Strukturen   
• Gefühlen Raum geben  
• Partizipation     
• Professionelle  Distanz   
• Ein Nein ist ein Nein 
• Freundlichkeit, wertschätzendes Verhalten, Lob aussprechen 
• Verlässlichkeit, Ehrlichkeit 
• Vorbildliche Sprache 
• Aufmerksames Zuhören  
• Loyalität 
• Transparenz im Handeln  
• Begeisterungsfähigkeit  
• Fähigkeit zur Selbstreflexion 
• Demokratisches Miteinander als Grundhaltung  
• Intimsphäre beachten 
• Sensibler Umgang mit körperlicher Nähe 
• Regelverletzendes Verhalten wird unterbunden 
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5.3 Interventionsplan  
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5.4 Risikoanalyse 

Wandern Sie im Folgenden gedanklich durch alle Arbeitsbereiche und Strukturen Ihrer 
Einrichtung. Sprechen Sie die dort tätigen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden an, um 
sich ein umfassendes Bild zu machen. Betrachten Sie die Arbeitsbereiche nicht personen-  
bezogen, sondern sach- und situationsbezogen. 
 
ANGEBOTE, ZIELGRUPPEN, MITARBEITENDE   
 
Mit welchen Zielgruppen wird in Ihrer Gemeinde gearbeitet? Welche Haupt-, Neben- und 
Ehrenamtlichen arbeiten mit den jeweiligen Zielgruppen? 
 

Zielgruppen 
   

Hauptberufliche 
   

Nebenberufliche 
   

Ehrenamtliche 
   

Kinder 
 
 

   

Jugendliche 
 
 

   

Junge Erwachsene 
 
 

   

Erwachsene 
 
 

   

Generationen- 
übergreifend 
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ANGEBOTE, ZIELGRUPPEN, MITARBEITENDE 
 

Zielgruppen mit 
besonderem 
Schutzbedarf: 

Hauptberufliche 
   

Nebenberufliche 
   

Ehrenamtliche 
   

Unter 3 Jahren 
 
 
 

   

Mit erhöhtem 
Pflegebedarf 
 
 

   

Mit 
Beeinträchtigungen 
 
 

   

Mit 
Fluchterfahrungen 
 
 

   

In Krisensituationen 
 
 
 

   

    

Beispiel: Kinder Diakonin, 
Pfarrperson 

Musiktherapeutin Drei jugendliche 
Teamer:innen ohne 
spezifische 
Ausbildung 
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ANGEBOTE, ZIELGRUPPEN, MITARBEITENDE 
Welche Angebote machen Sie den Menschen Ihrer Gemeinde? 
 
Zielgruppe 
 

Angebote 

Kinder 
 
 
 

 

Jugendliche 
 
 
 

 

Junge Erwachsene 
 
 
 

 

Generationenübergreifend 
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ANGEBOTE, ZIELGRUPPEN, MITARBEITENDE 
Welche Angebote machen Sie den Menschen Ihrer Gemeinde? 
 

Zielgruppe mit besonderem 
Schutzbedarf 
 

Angebote 

Unter 3 Jahren 
 
 
 

 

Mit erhöhtem Pflegebedarf 
 
 
 

 

Mit Beeinträchtigungen 
 
 
 

 

Mit Fluchterfahrungen 
 
 
 

 

In Krisensituationen 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

Beispiel: Jugendliche 
 
 
 

Offener Jugendkeller, Sommerfahrten, 
Jugendandachten, Teamer-Arbeit 
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ANGEBOTE, ZIELGRUPPEN, MITARBEITENDE 
Folgende Angebote, die in der Risikoanalyse besonders zu beachten sind, haben wir: 
 

Angebote JA NEIN 

Freizeiten   

Offene Angebote   

Projekte   

Übernachtungen   

Wohnen   

Transport (z.B. zum Gottesdienst 
oder Seniorenkreis) 

  

   

   

 

Gibt es Arbeitsbereiche, in denen besondere Abhängigkeiten oder Machtverhältnisse 
bestehen könnten (z.B. Seelsorge, Nachtdienste, Kinderreisen ...)? Wenn ja, welche? 

 
 
 

Für die verschiedenen Angebote finden Sie weiter hinten im Anhang Checklisten. Haben die 
Verantwortlichen Kenntnis von diesen Checklisten?    
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RÄUMLICHKEITEN 
Welche Räumlichkeiten nutzen wir?  Wer hat Zutritt und Schlüsselgewalt zu welchen 
Räumen? 

 
Räume Bemerkungen   Zutritt Bemerkungen  

     

Gemeindehaus 
 

  

    

Jugendräume  
 

 

    

Kirche  
 

 

    

Pfarrhaus 
 

  

    

Büros  
 

 

    

Kita 
 

 

    

Alten- oder 
Pflegeheim 

 

    

Krankenhaus  
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Gegebenheiten in den Innenräumen 
 
 JA NEIN  

Gibt es abgelegene, nicht einsehbare 
Bereiche (auch Keller, Dachböden)? 
 
 

 

  Welche und wo? 
 
 
 
 

Werden die oben genannten Räume 
zwischendurch kontrolliert? 

  Von wem? Wie oft? Wann? 

Gibt es Personen, die regelmäßig 
Zutritt zu den Räumen der Gemeinde 
haben und sich dort unbeaufsichtigt 
aufhalten (z.B. Handwerker:innen, 
Reinigungs- kräfte, Nachbar:innen 
etc.)? 
 

 

  Wer? Wann? 

Werden Besucher:innen, die nicht 
bekannt sind, direkt angesprochen 
und z.B. nach dem Grund Ihres 
Aufenthaltes gefragt? 

 

   

Gibt es Gruppen, die alleine im Haus 
sind? 

  Welche? Wann? Wer ist 
verantwortlich? 
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Gegebenheiten im Außenbereich 
 
 JA NEIN  

Gibt es abgelegene, nicht einsehbare 
Bereiche auf dem Grundstück? 

  Welche und wo? 

Ist das Grundstück von außen 
einsehbar? 

   

Ist das Grundstück ohne 
Zugangsbeschränkung betretbar? 

  Wenn ja, von welchen Seiten? 
 
 
 
 Gibt es Personen, die regelmäßig Zutritt 

in die Außenbereiche haben und sich 
dort unbeaufsichtigt aufhalten (z.B. 
Handwerker:innen, Reinigungskräfte, 
Nachbar:innen etc.)? 
   

  Wer? Wann? 

Werden Besucher:innen, die nicht 
bekannt sind, direkt angesprochen und 
z.B. nach dem Grund Ihres Aufenthaltes 
gefragt? 
   

   

    

 
 
Müssten Ihrer Meinung nach Maßnahmen ergriffen werden und wenn ja, welche? 
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PRÄVENTION 
 
 JA

  
NEIN 

Hat sich Ihre Gemeinde per Gemeindekirchenratsbeschluss dem 
kreiskirchlichen Konzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
angeschlossen? 

  

Ist das kreiskirchliche Konzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt auf 
Ihrer Internetseite verlinkt? 

  

Gibt es ein sexualpädagogisches Konzept in Ihrer Gemeinde?   

Ist das kreiskirchliche Konzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
den Menschen in der Gemeinde bekannt? 

  

Hängt der Verhaltenskodex der EKBO gut sichtbar für alle Menschen 
aus, die in die Gemeinde kommen? 

  

Hängt der Verhaltenskodex der EKBO in Leichter Sprache für alle 
Menschen aus, die in die Gemeinde kommen? 

  

Sind die Ansprechpersonen des Kirchenkreises für Prävention und 
Intervention von Sexualisierter Gewalt in der Gemeinde bekannt? 

  

Hängen die aktuellen Interventionspläne für alle Menschen in der 
Gemeinde und im Schaukasten gut sichtbar aus? 

  

Gibt es in Ihrer Gemeinde eine Ansprechperson zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt? 
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PRÄVENTION 
 
 JA

  
NEIN 

Wurde die Selbstverpflichtungserklärung von den ehren-, neben- und 
hauptamtlich Mitarbeitenden in allen Arbeitsbereichen zur Kenntnis 
genommen und unterschrieben? 
 
Wo wurden die unterschriebenen Selbstverpflichtungserklärungen 
abgelegt? 
 

 
 
 

  

Wird das Thema Prävention in Bewerbungsverfahren von hauptamtlich 
Mitarbeitenden aufgegriffen (Selbstverpflichtungserklärung)? 

  

Gibt es Erstgespräche mit interessierten Ehrenamtlichen? Wird dabei 
das Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“ aufgenommen? 

  

Werden erweiterte Führungszeugnisse regelmäßig von allen haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Arbeit mit Schutzbefohlenen 
eingefordert? 

  

Werden die Präventionsschulungen und ggf. weitere Fortbildungs- 
angebote zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt an alle 
Mitarbeitenden kommuniziert und wahrgenommen? 

  

Gibt es in Ihrer Gemeinde nicht aufgearbeitete Vorerfahrungen mit 
sexualisierter Gewalt (z.B. nicht aufgearbeitete Fälle) 

  

 
Müssten Ihrer Meinung nach Maßnahmen ergriffen werden und wenn ja, welche? 
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Umgang mit Nähe und Distanz 
 

 JA NEIN 

Gibt es in Ihrer Gemeinde konkrete Vereinbarungen zum 
Umgang mit Nähe und Distanz? 
 
 

  

Gibt es Regeln zum Umgang mit Körperkontakt und 
Berührungen? 
 
Falls ja, welche? 
 
 
 

  

Gibt es Vereinbarung zur (dienstlichen) Nutzung von sozialen 
Netzwerken und Kommunikationsdiensten durch 
Mitarbeitende (z.B. Facebook, Signal statt WhatsApp etc.)? 

  

Gibt es Regelungen zu Themen wie Privatkontakte, 
Geschenke, etc.? 

  

Gibt es Social-Media-Guidelines?   

Gibt es eine Regelung zum Umgang mit Gerüchten und 
Geheimnissen? 

  

Dürfen Räume abgeschlossen werden, wenn sich Personen 
darin befinden? 

  

 
 
 
 



Ev. Kirchenkreis Steglitz Anhang  Schutzkonzept Seite 21 von 28 

Umgang mit Nähe und Distanz 
 

 JA NEIN 

Wird sexualisierte Sprache toleriert?   

Wird grenzverletzendes Verhalten angesprochen?   

Haben Sie festgelegt, welche Sanktionen und Strafen im 
pädagogischen Kontext legitim sind und welche 
unangemessen sind? 

  

 
Müssten Ihrer Meinung nach Maßnahmen ergriffen werden und wenn ja, welche? 
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Strukturen 
 

Welche Organisations-, Ablauf- und 
Entscheidungsstrukturen gibt es in  
Ihrer Gemeinde? 

 
 
 
 
 
 
 

 JA NEIN 

Sind besondere Machtverhältnisse 
erkennbar? 

  

Sind alle haupt-, neben- und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden (auch 
Praktikant:innen und Aushilfen) über 
bestehende Abläufe und Regeln 
informiert? 

  

Wie werden Regeln in Ihrer Gemeinde 
aufgestellt und entwickelt? 

 
 
 
 
 

 JA NEIN 

Sind Aufgaben, Kompetenzen und 
Rollen von Führungskräften und 
Mitarbeitenden klar definiert und 
verbindlich delegiert? 

  

Wissen alle Mitarbeitenden, wofür sie 
zuständig sind und wie die Abläufe 
sind, wenn Schwierigkeiten 
auftauchen? 

  

Wissen alle Mitarbeitenden, wer die 
Ansprechpersonen für bestimmte 
Themen sind? 

  

Sind die Entscheidungsstrukturen und 
Hierarchien für alle transparent? 

  

Interveniert die Leitung, wenn Sie über 
Fehlverhalten informiert wird? 
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Strukturen 
 

Wie sichtbar ist der:die einzelne 
Mitarbeitende mit seiner:ihrer Arbeit 
für die Kolleg:innen? 
 
 

 

 JA NEIN 

Sind die Kommunikationswege in der 
Gemeinde/Einrichtung für alle 
Beteiligten transparent? 

  

Gibt es regelmäßige 
Teambesprechungen? 

  

Wie werden die Gemeindemitglieder  
in Entscheidungen einbezogen und 
informiert? 

  

Gibt es eine Fehlerkultur? Werden 
Fehler als Möglichkeit wahrgenommen, 
etwas zu lernen und zu verbessern? 

  

 
 
Welche Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe könnten aus Tätersicht bei der 
Planung und Umsetzung von Taten genutzt werden? 

 

Müssten Ihrer Meinung nach Maßnahmen ergriffen werden und wenn ja, welche? 
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5.5. Musterschreiben Erweitertes Führungszeugnis in der Arbeit mit Kindern  

und Jugendlichen   
 
5.5.1. Aufforderung an die Mitarbeitenden zur Beantragung eines Erweiterten  
Führungszeugnisses 
 
Max Mustermann 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Berlin, 00.00.2022 

Ihre/Deine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kirchengemeinde XY 
Aufforderung zur Beantragung eines Erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses 

Sehr geehrte ... / Liebe ..., 
wir danken Ihnen/Dir herzlich dafür, dass Du ehrenamtlich aktiv sein möchtest/bist. 
Nach der durch Sie/Dich und Frau/Herrn XY vorgenommenen Risikoeinschätzung fallen 
Sie/fällst Du in den Personenkreis, der nach dem Bundeskinderschutzgesetz ein Erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis vorlegen muss. Mit diesem Schreiben erhalten Sie/erhältst Du 
die Aufforderung, ein Erweitertes Führungszeugnis bei der zuständigen Meldebehörde zu 
beantragen und bis zum 
_______________________ bei ____________________________________________ vorzulegen. 
 
Das Führungszeugnis inkl. der Gebührenbefreiung ist bei der Meldebehörde persönlich zu 
beantragen. Damit Sie/Du das Erweiterte Führungszeugnis kostenfrei erhalten/erhältst,  
verwenden Sie/verwende bitte das beigefügte Formblatt. Darin bestätigen wir, dass das  
Führungszeugnis für eine ehrenamtliche Tätigkeit benötigt wird und Sie beantragen mit  
Ihrer/Du beantragst mit Deiner Unterschrift die Kostenbefreiung. 
Zum Hintergrund: Mit Einführung des Kinderschutzgesetzes sind die freien Träger der  
Jugendarbeit (also auch die Evangelische Kirche und ihre Gruppierungen und Einrichtungen) 
aufgefordert, nach Vereinbarungen mit den jeweils zuständigen kommunalen Jugendämtern 
Einsicht in das Erweiterte polizeiliche Führungszeugnis (EFZ) von Ehrenamtlichen in der 
Kinder- und Jugendarbeit bzw. im kinder- und jugendnahen Bereich zu nehmen. Damit soll 
zum einen verhindert werden, dass einschlägig vorbestrafte Personen mit Kindern und 
Jugendlichen in intensiven Kontakt kommen können. Zum anderen leisten Sie und Ihr als 
Ehrenamtliche damit einen wesentlichen Beitrag dazu, dass kirchliche Angebote transparent 
sind und auf bewährten Präventionsstrukturen aufbauen. Dies trägt neben den anderen 
wichtigen Maßnahmen der Prävention zu einer Kultur des achtsamen Miteinanders bei, 
damit Kinder und Jugendliche sichere Räume des Aufwachsens finden. 
 
Herzliche Grüße      Ort, Datum, Unterschrift und Stempel 
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5.5.2 Musterschreiben für den Antrag auf ein Erweitertes Führungszeugnis beim  
Bürgeramt (kostenneutral für Ehrenamtliche) 
 
[Briefkopf der mit der Einsichtnahme beauftragten Person] 
Manuela Musterfrau 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Berlin, den 00.00.2022 
 
Vorlage Erweitertes privates Führungszeugnis 
(zur Vorlage beim Bürgeramt) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Kirchengemeinde/Einrichtung (wir unterbreiten u.a. 
Angebote der Jugendfreizeitarbeit und Familienförderung) verlangen wir gemäß §72a SGB 
VIII i.V.m. § 30a BZRG die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses, damit der Einsatz 
in der Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen erfolgen kann. 
 
Bitte stellen Sie für 
 
Frau Manuela Musterfrau, wohnhaft Straße 10, 12209 Berlin, 
 
ein privates Erweitertes Führungszeugnis aus. 
 
Wir bitten darum, das Erweiterte Führungszeugnis gemäß den geltenden Regelungen 
kostenneutral auszustellen. Die Voraussetzungen zur Befreiung von der Gebührenpflicht 
nach der Vorbemerkung zu Hauptabschnitt 1, Register- und Grundbuchangelegenheiten, 
Abschnitt 3, Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, der Anlage zu § 4 Absatz 1 
JVKostG liegen vor (ehrenamtliche Tätigkeit in einer gemeinnützigen Einrichtung). 
 
Das Führungszeugnis soll an die Privatanschrift versandt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Geschäftsführung 
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5.5.3 Musterschreiben für den Antrag auf ein Erweitertes Führungszeugnis beim  
Bürgeramt (kostenpflichtig für Haupt- oder Nebenberufliche) 
 
[Briefkopf der mit der Einsichtnahme beauftragten Person] 
Manuela Musterfrau 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Berlin, den 00.00.2022 
 
Vorlage Erweitertes privates Führungszeugnis 
(zur Vorlage beim Bürgeramt) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
für die künftige berufliche Tätigkeit /Tätigkeit als Mitarbeiter in der 
Kirchengemeinde/Einrichtung verlangen wir gemäß §72a SGB VIII i.V.m. § 30a BZRG i.V.m. 
mit dem Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der EKBO die Vorlage eines  
Erweiterten Führungszeugnisses als Voraussetzung für die Tätigkeit. 
Bitte stellen Sie für 
 
Frau Manuela Musterfrau, wohnhaft Straße 10, 13511 Berlin, 
 
ein privates Erweitertes Führungszeugnis aus. 
 
Die Kosten für die Ausstellung des Erweiterten Führungszeugnisses können von der 
Gemeinde erstattet werden. 
Das Führungszeugnis soll an die Privatanschrift versandt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Geschäftsführung 
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5.6 Beispiel einer Selbstverpflichtungserklärung (für alle Tätigkeitsfelder) 
 
Selbstverpflichtungserklärung 
 
Von (Name) …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gegenüber dem Träger/der Gemeinde …………………………………………………................... 
 
 
Die Arbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde/Einrichtung/Kirchenkreis                                                                                  
insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen, geschieht im Auftrag und 
Angesicht Gottes und ist getragen von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Wir achten 
die Persönlichkeit und Würde aller Schutzbefohlenen, gehen verantwortlich mit ihnen um 
und respektieren individuelle Grenzen. Dies anerkennend wird die folgende 
Selbstverpflichtungserklärung abgegeben:  
 
1. Ich habe den Verhaltenskodex der EKBO zur Kenntnis genommen. 

 
2. Ich verpflichte mich dazu beizutragen, ein sicheres, förderliches und ermutigendes  

Umfeld zu erhalten und/oder zu schaffen. 
 

3. Ich verpflichte mich alles zu tun, damit sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung und  
andere Formen der Gewalt verhindert werden.  

 
4. Ich verpflichte mich, die individuellen Grenzen aller Menschen zu respektieren und die 

Intimsphäre sowie die persönliche Schamgrenze zu achten.  
 
5. Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung als Mitarbeiter:in bewusst und 

missbrauche meine Rolle im Umgang mit den mir anvertrauten Menschen nicht. Ich 
beachte das Abstands- und Abstinenzgebot. 

 
6. Ich nehme alle mir anvertrauten Menschen bewusst wahr und achte dabei auch auf 

mögliche Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt. Ich achte auf 
Grenzüberschreitungen durch Mitarbeitende und Teilnehmende. In Zweifelsfällen und 
bei Grenzüberschreitungen hole ich mir Hilfe bei der Ansprechperson des 
Kirchenkreises. Ebenso informiere ich die Ansprechperson bei der Vermutung 
sexualisierter Gewalt. Bei Unsicherheiten hinsichtlich der Einschätzung kann ich mich 
auch von der landeskirchlichen Beauftragten beraten lassen. Bei jeder Vermutung 
werde ich entsprechend des Interventionsplans des Schutzkonzeptes meines Trägers 
vorgehen. 
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7. Jeden Fall mit begründetem Verdacht melde ich bei der landeskirchlichen Meldestelle. 

 
8. Ich verpflichte mich, beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegenüber der Presse und 

in sozialen Netzwerken keine Informationen, Mutmaßungen und persönliche 
Einschätzungen weiterzugeben. 

 
9. Falls ich im Laufe meiner Tätigkeit Kenntnis von Ermittlungen wegen einer Straftat  

bezüglich sexualisierter Gewalt gegen mich erhalte, informiere ich hierüber die mir 
vorgesetzte Person.  

  
 
…………………………..  ……………………..        …..………………………… 
Name    Datum                                  Unterschrift 
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